
 

 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu Tagesordnungspunkt 8 gemäß § 203 

Abs. 2 Satz 2 AktG in Verbindung mit § 186 Abs. 4 Satz 2 AktG 

 

Unter Tagesordnungspunkt 8 wird der Hauptversammlung vorgeschlagen, den Vorstand zu er-

mächtigen, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum Ab-

lauf des 23. Juni 2031 um insgesamt bis zu EUR 6.485.336 durch ein- oder mehrmalige Aus-

gabe neuer, auf den Inhaber lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhö-

hen (Genehmigtes Kapital 2026).  

 

Das Genehmigte Kapital 2026 soll der Gesellschaft schnelles und flexibles Handeln ermögli-

chen, ohne die jährliche oder eine außerordentliche Hauptversammlung abwarten zu müssen. 

Dabei ist die Verfügbarkeit von Finanzierungsinstrumenten unabhängig vom Turnus der jähr-

lichen ordentlichen Hauptversammlungen von besonderer Wichtigkeit, da der Zeitpunkt, zu 

dem entsprechende Mittel beschafft werden müssen, nicht immer im Voraus bestimmt werden 

kann. Die wichtigsten Gründe für die Inanspruchnahme eines genehmigten Kapitals sind die 

Stärkung der Eigenkapitalbasis und die Finanzierung von Beteiligungserwerben. Etwaige 

Transaktionen können im Wettbewerb mit anderen Unternehmen zudem häufig nur erfolgreich 

durchgeführt werden, wenn gesicherte Finanzierungsinstrumente bereits zum Zeitpunkt des 

Verhandlungsbeginns zur Verfügung stehen. Der Gesetzgeber hat dem sich daraus ergebenden 

Bedürfnis der Unternehmen Rechnung getragen und räumt Aktiengesellschaften die Möglich-

keit ein, die Verwaltung zeitlich befristet und betragsmäßig beschränkt zu ermächtigen, das 

Grundkapital ohne einen weiteren Hauptversammlungsbeschluss zu erhöhen. Mit der Schaf-

fung des neuen Genehmigten Kapitals 2026 soll die Flexibilität der Gesellschaft aufrechterhal-

ten bleiben, diese Art der Finanzierung einsetzen und eine Erhöhung des Grundkapitals vor-

nehmen zu können. 

 

Bei der Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2026 ist den Aktionären grundsätzlich ein Be-

zugsrecht einzuräumen. Der Vorstand soll jedoch die Möglichkeit erhalten, das Bezugsrecht 

der Aktionäre bei der Ausgabe neuer Aktien in folgenden Fällen auszuschließen: 

 

- Der Vorstand soll unter Tagesordnungspunkt 8 lit. b) aa) ermächtigt werden, das Bezugs-

recht der Aktionäre in entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG für 

Aktien im rechnerischen Betrag von bis zu 20 % des Grundkapitals ausschließen zu dür-

fen, wobei die 20 %-Grenze insgesamt, also auch bei Zusammenrechnung mit etwaigen 

anderen zu einer direkten oder indirekten Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 

führenden Ermächtigungen, nicht überschritten werden darf. Die mit der Ermächtigung 

eröffnete Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss versetzt die Verwaltung in die Lage, 

kurzfristig günstige Börsensituationen ausnutzen zu können und durch schnelle Platzie-

rung junger Aktien ohne zeit- und kostenaufwendige Abwicklung eines Bezugsrechts ei-

nen höheren Mittelzufluss zu erzielen. Der beantragte Bezugsrechtsausschluss dient dem 

Interesse der Gesellschaft, Aktien beispielsweise an institutionelle Anleger ausgeben zu 



können. Hierdurch können neue, zusätzliche Aktionärsgruppen gewonnen werden. Der 

Vorstand wird bei Ausnutzung der Ermächtigung den Abschlag so niedrig bemessen, wie 

dies nach den zum Zeitpunkt der Platzierung vorherrschenden Marktbedingungen mög-

lich ist. Der Vorstand wird den Ausgabebetrag je neuer Stückaktie so festsetzen, dass der 

Abschlag auf den Börsenpreis voraussichtlich nicht mehr als 3 %, jedenfalls aber nicht 

mehr als 5 % des dann aktuellen Börsenkurses der Stückaktie der Gesellschaft beträgt. 

Durch diese Vorgaben wird dem Bedürfnis der Aktionäre im Hinblick auf einen Verwäs-

serungsschutz ihres Anteilsbesitzes Rechnung getragen. Jeder Aktionär hat aufgrund des 

börsenkursnahen Ausgabekurses der neuen Aktien und aufgrund der größenmäßigen Be-

grenzung der bezugsrechtsfreien Kapitalerhöhung grundsätzlich die Möglichkeit, die zur 

Aufrechterhaltung seiner Anteilsquote erforderlichen Aktien zu annähernd gleichen Be-

dingungen über die Börse zu erwerben. Es ist daher sichergestellt, dass die Vermögens- 

wie auch die Stimmrechtsinteressen bei einer Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 

2026 unter Ausschluss des Bezugsrechts angemessen gewahrt werden, während der Ge-

sellschaft im Interesse aller Aktionäre weitere Handlungsspielräume eröffnet werden. 

 

- Die unter Tagesordnungspunkt 8 lit. b) bb) beantragte Ermächtigung zum Bezugsrechts-

ausschluss versetzt den Vorstand in die Lage, Aktien der Gesellschaft kurzfristig im Rah-

men von Unternehmenszusammenschlüssen oder zum Zwecke des (auch mittelbaren) Er-

werbs von Unternehmen, Unternehmensteilen, Beteiligungen an Unternehmen oder sons-

tigen Vermögensgegenständen zur Verfügung zu haben. Die Gesellschaft steht in Wett-

bewerb zu anderen Unternehmen und muss jederzeit in der Lage sein, im Interesse ihrer 

Aktionäre schnell und flexibel handeln zu können. Dazu zählt auch die Möglichkeit, Un-

ternehmen oder Beteiligungen daran zur Verbesserung der Wettbewerbssituation erwer-

ben zu können. Der Erwerb von Unternehmen oder Beteiligungen erfolgt in der Regel 

durch eine Gegenleistung in Geld. In bestimmten Fällen sind Anbieter aber auch an einer 

Gegenleistung in Form von Aktien interessiert (Aktientausch). Käufer, die einen Aktien-

tausch anbieten können, haben somit einen Wettbewerbsvorteil beim Erwerb von Unter-

nehmen oder Beteiligungen. Es ist auch denkbar, dass die Gegenleistung für einen sol-

chen Erwerb nur teilweise in Geld erbracht werden kann, um die Liquidität der Gesell-

schaft nicht zu gefährden. Die Gegenleistung wird deshalb in vergleichbaren Transaktio-

nen häufig in Aktien der erwerbenden Gesellschaft gewährt. Die hier vorgeschlagene Er-

mächtigung soll der Gesellschaft die notwendige Flexibilität geben, um sich bietende Ge-

legenheiten zum Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen daran oder sonstigen Vermö-

gensgegenständen schnell und flexibel ausnutzen zu können. Der Gesellschaft erwächst 

dadurch kein Nachteil, da die Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage voraussetzt, dass der 

Wert der Sacheinlage in einem angemessenen Verhältnis zum Wert der Aktien steht. 

 

- Außerdem kann das Bezugsrecht nach Tagesordnungspunkt 8 lit. b) cc) mit Zustimmung 

des Aufsichtsrats ausgeschlossen werden, um den Inhabern oder Gläubigern von Options- 

oder Wandlungsrechten aus Options- oder Wandelschuldverschreibungen, die von der 

Gesellschaft oder deren Konzernunternehmen ausgegeben wurden oder werden, ein 



Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang zu gewähren, wie es ihnen nach Ausübung 

dieser Rechte bzw. nach Erfüllung von Wandlungspflichten zustünde. Dies ermöglicht 

die Gewährung einer marktüblichen Form des Verwässerungsschutzes an die Gläubiger 

solcher Instrumente. Sie werden damit so gestellt, als seien sie bereits Aktionäre. Die 

Einräumung eines Bezugsrechts für die Inhaber von Wandlungs- oder Optionsrechten ist 

eine Alternative zu der Anpassung des Wandlungs- oder Optionspreises, die sonst vorzu-

nehmen wäre. Um die Schuldverschreibungen mit einem solchen Verwässerungsschutz 

ausstatten zu können, muss das Bezugsrecht der Aktionäre auf diese Aktien ausgeschlos-

sen werden. Die Möglichkeit, anstelle einer Ermäßigung des Wandlungs- bzw. Options-

preises den Gläubigern von Options- und Wandelschuldverschreibungen Aktien gewäh-

ren zu können, kann für die Gesellschaft wirtschaftlich günstiger sein. Durch die Gewäh-

rung von Aktien statt einer Reduktion des Wandlungs- bzw. Optionspreises kann die Ge-

sellschaft möglicherweise einen höheren Ausgabekurs für die bei der Wandlung oder Op-

tionsausübung auszugebenden Aktien erzielen. 

 

- Die Ermächtigung sieht unter Tagesordnungspunkt 8 lit. b) dd) die Möglichkeit zum Be-

zugsrechtsausschluss vor, soweit die Aktien als sog. Belegschaftsaktien an Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter der Cantourage Group SE oder mit ihr im Sinne der §§ 15 ff. AktG 

verbundener Unternehmen zu Vorzugskonditionen ausgegeben werden. Die Ausgabe von 

Belegschaftsaktien an Mitarbeiter ist ein wichtiges Instrument zur Mitarbeiterbindung 

und Mitarbeitermotivation. Zugleich wird die Übernahme von Mitverantwortung geför-

dert. 

 

- Weiter soll der Vorstand nach Tagesordnungspunkt 8 lit. b) ee) ermächtigt werden, das 

Bezugsrecht der Aktionäre zur Durchführung einer sogenannten Aktiendividende (scrip 

dividend) auszuschließen. Bei der Aktiendividende wird den Aktionären angeboten, ihren 

Dividendenanspruch wahlweise (ganz oder teilweise) als Sacheinlage in die Gesellschaft 

einzulegen, um im Gegenzug neue Aktien der Gesellschaft zu beziehen. Die Durchfüh-

rung einer Aktiendividende wird in aller Regel als echte Bezugsrechtsemission unter 

Wahrung des Bezugsrechts der Aktionäre und unter Wahrung des Gleichbehandlungs-

grundsatzes (§ 53a AktG) erfolgen. Im Einzelfall kann es allerdings je nach Kapitalmarkt-

situation vorzugswürdig sein, die Durchführung einer Aktiendividende so auszugestalten, 

dass der Vorstand zwar allen Aktionären, die dividendenberechtigt sind, unter Wahrung 

des allgemeinen Gleichbehandlungsgrundsatzes (§ 53a AktG) neue Aktien aus dem Ge-

nehmigten Kapital zum Bezug gegen Abtretung ihres Dividendenanspruchs anbietet, je-

doch formal das Bezugsrecht der Aktionäre insgesamt ausschließt. Die Durchführung der 

Aktiendividende unter formalem Ausschluss des Bezugsrechts ermöglicht die Durchfüh-

rung der Aktiendividende zu flexibleren Bedingungen, insbesondere ohne an die Min-

destbezugsfrist und an den gesetzlich vorgegebenen Zeitpunkt für die Bekanntgabe des 

Ausgabebetrags gebunden zu sein. Angesichts des Umstands, dass allen Aktionären die 

neuen Aktien angeboten werden und überschießende Dividenden-Teilbeträge durch Zah-

lung der Bardividende abgegolten werden, erscheint auch insoweit der unter 



Tagesordnungspunkt 8 lit. b) ee) vorgesehene Bezugsrechtsausschluss als gerechtfertigt 

und angemessen. Bei der Entscheidung über die Art der Aktienbeschaffung oder eine 

Kombination verschiedener Arten der Aktienbeschaffung zur Finanzierung solcher Maß-

nahmen wird sich der Vorstand allein von den Interessen der Gesellschaft und der Akti-

onäre leiten lassen. 

 

- Die unter Tagesordnungspunkt 8 lit. b) drittletzter Absatz beantragte Ermächtigung zum 

Ausschluss des Bezugsrechts für Spitzenbeträge ermöglicht die Kapitalerhöhung in ei-

nem glatten Bezugsverhältnis. Dies erleichtert die Abwicklung des Bezugsrechts der Ak-

tionäre. Die als freie Spitzen vom Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossenen neuen 

Aktien werden entweder durch Verkauf über die Börse oder in sonstiger Weise bestmög-

lich für die Gesellschaft verwertet. Da sich ein etwaiger Ausschluss des Bezugsrechts hier 

nur auf Spitzenbeträge beschränkt, ist ein möglicher Verwässerungseffekt gering. 

 

Der Vorstand wird in jedem Einzelfall sorgfältig prüfen, ob die Ausnutzung der Ermächtigung 

zur Ausgabe neuer Aktien und ggf. zum Ausschluss des Bezugsrechts im Interesse der Gesell-

schaft und ihrer Aktionäre liegt. Er wird der Hauptversammlung über jede Ausnutzung der Er-

mächtigung berichten. 

 

Berlin, im Mai 2026 

Cantourage Group SE 

Der Vorstand 

 


